
Das Gremium fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
1. Dem Abwägungsvorschlag gemäß Abwägungstabelle vom 12.06.2018 zu den im 

Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung vom 19.03.2018 bis 20.04.2018 
und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange vom 19.03.2018 bis 25.04.2018 (gem. § 3 Abs. 1 BauGB, § 4 Abs. 1 BauGB, 
§ 4a Abs. 2 BauGB) eingegangenen Stellungnahmen zum 
Bebauungsplanvorentwurf und den örtlichen Bauvorschriften „Grüne Mitte“ in der 
Fassung vom 09.02.2018, ergänzt am 12.03.2018, wird zugestimmt. 
 

2. Der Bebauungsplanentwurf und der Entwurf der örtlichen Bauvorschriften  
„Grüne Mitte“ in der Fassung vom 12.06.2018 werden gebilligt. 
 

3. Die umweltbezogenen Stellungnahmen werden gebilligt.  
  
4. Die Verwaltung wird beauftragt, die öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, § 4 
Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB) durchzuführen.  

          
 


